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1. Kondensierte Milch wurde abgegeben

a) ohne ärztliches Gutachten an Kinder von 14 Monaten bis
21/2 Jahre: 2 Büchsen die Woche.

b) An Kinder unter 14 Monaten, wenn auf Grund ärzt¬
lichen Gutachtens Brusternährung nicht erfolgen konnte:
1 Büchse täglich.

es An Kranke, für die Milch zur Kur unumgänglich not¬
wendig erschien: 4 Büchsen die Woche,

d) Bei genügendem Vorrat an Greise über 70 Jahre von
gebrechlicher Gesundheit: Lieferung unbestimmt.^)

2. Um einen Anreiz zur Selbststillung zu geben, wurden an die
Mütter, die ihre Kinder selbst stillten, Stillprämien in
der Form von Gratiszuwendungen von wichtigen Nahrungs¬
mitteln, wie: Reis, Erbsen, Bohnen und Schweineschmalz, ge¬

währt, die in den Milchabgabestellen auf Antrag des dieMutter
behandelnden Arztes abgegeben wurden.

Die Schwerarbeiter wurden, erst als die allgemeine
Lebensmittelknappheit drückender wurde, in den Kreis der für Sonder¬
versorgung ausgewählten Bevölkerungsgruppen aufgenommen. Als
Schwerarbeiter wurden nach der Verfügung vom April 1917 ange¬
sehen die Arbeiter der städtischen Gasfabrik, des Elektrizitätswerkes,
der Unratabfuhrgesellschaft und der Reparaturwerkstätten der Tram¬
bahngesellschaften, ferner alle Transport-, Hafen- und Kohlenarbeiter,
sowie alle Nachtarbeiter, Polizisten, Feuerwehrleute und Gefangenen¬
wärter. Als Zulage erhielten diese sogenannten Schwerarbeiter täg¬
lich 250 § Brot und eine Tagesration Schweinefett zugewiesen. Je¬
doch hing auch hier die tatsächliche Zuweisung dieser Schwerarbeiter¬
zulage von den zur Verfügung stehenden Beständen der Stadt ab.

Der Einfluß der Ernährungslage auf die Sterblichkeit.

Für Lille, dessen Bevölkerungszunahme in den beiden Jahr-
sünften von 1901—1910 fast ausschließlich auf eine Erweiterung

i des städtischen Weichbildes zurückzuführen ist, machte sich während
des Krieges eine ausgesprochene Tendenz zur Bevölkerungsabnahme
bemerkbar, die sowohl auf den außerordentlichen Geburten¬
rückgang von über 90 % in den Jahren 1916 und 1917 gegenüber
1914 zurückzuführen ist, als auch auf eine ungewöhnlich gesteigerte

13) Bei dem immer stärker werdenden Mangel an Milch mußte im

frühjahr 1916 eine Neuregelung des Verteilungsplanes erfolgen, wonach
inder bis zu 14 Monaten 5 Büchsen für 14 Tage, Kinder von 14 Monaten

bis 2 Jahren 4 Büchsen für 14 Tage, Greise und Kranke je nach den vor¬
handenen Vorräten 2 oder 3 Büchsen für 14 Tage.
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